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Tipp des Monats 
 
 

Die Steuerkarte – will sich nicht abschaffen lassen 
 
Erinnern Sie sich? Schon vor einem Jahr, zum 1.1.2011, sollte die gute alte Steuerkarte 
aus farbigem Pappkarton abgeschafft werden. Fehlanzeige! Die EDV funktionierte 
nicht und die Karte musste ausnahmsweise auch für 2011 gelten und jetzt sogar für 
2012 – mindestens für ein paar Monate. 
 
Zwar wurden die Kontrollausdrucke aus der neuen Datenbank für 2012 an alle Bürger 
verschickt und vielleicht war ja Ihr persönlicher Datensatz sogar ganz und gar 
fehlerfrei. Dann sind Sie zu beglückwünschen, denn allzu oft sind die neuen 
Lohnsteuerdaten unvollständig oder falsch. 
 
Was aber tun, wenn die Daten falsch sind oder Sie etwas geändert haben möchten? 
 
Regel Nr. 1: Ruhe bewahren 
 
Denn manches regelt sich von ganz allein. Beispiel: Ein Kind fehlt auf der Karte, das 
Nettogehalt ist monatlich 10 € niedriger, die Erstattung aufgrund der Steuer-
erklärung dafür um 120 € höher.  Außer einem minimalen Zinsbetrag haben Sie also 
nichts verloren. Ähnliches gilt für Pauschbeträge bei Behinderungen. 
 
Wenn es sich aber doch um erhebliche Beträge handelt, dann greift … 
 
Regel Nr. 2: Nicht mit dem Finanzamt telefonieren 
 
Schreiben Sie lieber einen Brief. Oder noch besser: Benutzen Sie die offiziellen 
Formulare unter www.formulare-bfinv.de (dort unter Steuern, dann Lohnsteuer, dann 
einen der Lebenssituation entsprechenden Antrag wie z. B. Korrekturantrag zu den 
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen auswählen) oder lassen Sie uns das 
machen. 
 
Regel Nr. 3: Haben Sie Geduld 
 
Schließlich kann der einzelne Finanzbeamte nichts dafür und muss sich jetzt erst 
einmal eine behelfsmäßige Lösung ausdenken, wie er mit der nichtfunktionierenden 
Datenbank umgeht. 
 
Gern helfen wir Ihnen dabei, erst einmal auszurechnen, wie viel eine Änderung 
überhaupt ausmacht und welches die konstruktivste Lösung für Sie ist. 
 
Und Ihre hellgelbe Steuerkarte aus 2010 sollten Sie gut aufheben, vielleicht sogar bis 
2013?! 
 
Ihr Team von Erbel + Bernsen 


